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Durchsetzung der Einheit von Parteilichkeit, Objektivität, 
Wissenschaftlichkeit und Gesetzlichkeit. Die Kontrolle von 
Ermittlungsverfahren muß zur systematischen Vorberei
tung geeigneter Schritte und Maßnahmen zur Überwindung und 
künftigen Vermeidung festgestellter Hänge1.bei tragen und 
noch stärker auf die Sichtbarmachung solcher politisch-opera
tiver und rechtlicher Probleme, die einer Lösung bedürfen, 
konzentriert werden. Line weitere Aufgabenstellung der Kon
trolle der Ermittlungsverfahren besteht in der Aufdeckung 
von Reserven zur weiteren Qualifizierung der Untersuchungs
arbeit, vor allem auf untersuchungsmethodischem Gebiet und 
in der Leitungstätigkeit, sowie in der Mobilisierung der 
Leiter und Untersuchungsführer zur Erhöhung ihrer persönli
chen Verantwortung, Leistungsbereitschaft undv-r^higkeit.

Jfc W t e rstreichen
verfahren nicht

Die vorgenannten Ziel- und Aufgabenstelly 
eindeutig, daß die Kontrolle von E r m i M

losgelöst von den anderen Prozessen ajy^Leitungstätigkeit 
durchgeführt werden kann. Si^ist eingebettet in den Gesamt- 
prozeß der Leitungstätigkeit a^hält daraus die erforderli
c h e n  Impulse u n d  wid:t_d1 
I n  d e r  V o rg a n g s b e :

ihre Ergebnisse auf ihn zurück, 
tungstätigkeit bedeutet die 

Durchsetzung di dM^^runderf orderniss es vor allem die Seach- 
tung und Durchsetzung der dialektischen Einheit von Aufgaben
stellung, Anleitung, Erziehung und Kontrolle.

V/esentliches Merkmal einer hohen Wirksamkeit der Kontrolle 
ist somit, welche Schlußfolgerungen und Orientierungen sowie 
neuen Aufgabenstellungen in ihrem Ergebnis erarbeitet wurden, 
welche Initiativen und Garantien zu ihrer Durchsetzung
ausgelöst und erarbeitet wurden und wie es verstanden wurde, 
die Kontrolltätigkeit eng mit der Vorgangs- und personenbe
zogenen Anleitung zu verbinden.

Die Kontrolle von Ermittlunosverfahren erfordert die Konzen- 
trstion auf Schwerounkte .


